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P cli z e iv ero rd nun g

~u dem Teilbebauungsplan
“MUhlenstraße und Mtihlenbacherstraße“

der Stadt H a s 1 a c h i.K.

Auf Grund der. §~ lo ff, des Pol.Ges. vorn 21.11,1955 (GVB1.S.249) und
des § 1 Satz 2 der Dritten Verordnu~g des Innenministeriums zur
Durchführung des Pol. Ges. vorn 1.4.1956 (Ges.B1.6.86) in Verbindung
mit § 116 des Bad,Pol,Str.Ges. in der Fassung des Gesetzes vom
13.8,1934 (BVGB1.S,24o), der §~‘ 2, 32, 33, und 1Q9 der ]IBO, in der
Fassung der Bekanntmachung vorn 26.7.1935 (GVB1..S.187), des §~ 7, 8
Abs. 2 und 4, 9 des]3ad. Aufbauges~tzes vom 25.11.1949 (Bad.GVB1.
195o 6. 29), des § 2 der Verordnung über die Baugestaltung vorn
lo,11.1936 (RGB1. 1 6.938), der §~ 1, 2 und 4 der Verordnung über
die Regelung der Bebauung vorn 15.2.1936 (RGB1. 1 Se 1o4) und des

§ 367 Ziffer 15 RSTGB. wird mit Zustimmung des Gerneinderats für den
‚oben bezeichneten Teilbebauungsplan, f~stgeste11.t mit Verfügung vom
3.lo.1957 folgende

Po1izeivero~dnung
erla ssen:

Allgemeines
Die Abgrenzung des Baugebiets ergibt sich aus dem Straßen— und Bau.—
fluchtenplan, festgestellt vom landratsamt Wolfach am
Zusammen mit diesem Straßen— und Baufluohtenplan nebst dem zugehö~r~—
gen Gestaltungsplan bilden nachfolgende Vorschriften den Teilbebau—
ungspian für das oben genannte Ortserweiterungsgebiet,

§2
I~ageder Gebäude

1.) In dem Baugebiet dürfen nur Wohngebäude mit zugehörigen Nebenge
bäuden errichtet werden. Gewerbebetriebe können nur zugelassen wer
den, soweit dies mit den Bedürfnissen des Wohngebietes zu vereinba
ren ist. Wohn— und gewerblicher Teil müssen mit Rücksicht auf eine
einheitlicbe Bebauung und zur Bildung größerer Baukörper i~iit dem
Hauptgebäude entweder unter ein Dach untergebracht werden oder. sie
sind in einen guten baulichen Zusammenhang zu bringen.

Im übrigen ist der Gestaltungsplan vom 1.2.1957 maßgebend.

2.) Für did Stel1u~ag und den Abstand der einzelnen Gebäude gelten die

Einzeiolmungen im Gestaltungsplan, Der Mindestabstand der Gebäude



~trägt 8,o na, wobei der geringste seitliche Abstand 2,50 na von
~r Nachbargrenze betragen muß.

Die Hauslänge darf beim zweigeschossigen Haus mit Traufenstellung
ein Maß von 12,0 na nicht ~nterschreiten,

Beim eingeschossigen Haus mit Kniestock bei Traufenstellung darf
die Hauslänge ein Maß von lo,o na nicht unterschreiten.

Die Giebelseite darf beim einge~ohossigen Haüs mit Kniestock und
beim zweigesobossigen Haus ein Maß von 8,5o m nicht unterschreiten.

3.,) Die Gebäude sollen im Grundriß ein entschieden betontes. Recht
eck bilden, Für die Giebel—bzw. Traufenstellimg. ist der Gestal—.
tungsplan maßgebend. 4

4,) Bei Reihenhausern oder Doppelhausem sind die Baukorper so aus
zubilden, daß sie ein einheitliches Stra~enbild abgeben.

5.) Die Sockelhöhe ist möglichst: nieder zu halten~ soweit es sich um
Häuser handelt, die an bereits bestehende oder gegenüberliegende
Häuser anschlieI~en, ist die dortige Sockelhöhe bindend. Der Vor
garten soll etwas ansteigen und die sichtbare Sockeifläche h~cbst.en~
6o cm an der Straßenfi“ont betragen.

§3
Höhe der Gebäude

1.) Für die Zahl der Hauptgeschosse der Gebäude sind die Angaben im

Gestaltungeplan maßgebend.

2.) Die Gebaudehohe darf von Oberkante Fußboden im Erdgeschoß bis zur
‚Dachtraufe gemessen

bei 2—gesohossigen Gebauden hochstens 5,40 — 5,80 na,
bei 1—geschossigen Gebauden mit Kauestock hochstens

3,40 — 3,8o na,
bei 1—gesohossigen Gebauden (Nebengebauden) hochstens

3,o — 3,2o na
betragen.

3.,) Die Ausführung von Kniestöcken ist bei 2—geschossigen Gebäuden un
tersagt. Bei eingesch~os$igen Gebäuden kann der Kniestock bi~u einer
Höhe von 80 cm, geme$sen zwischen der Oberkante der Erdgeschoßdecke
und dem, Sclmittpunkt der Außenseite der Umfassungewand mit der Unter
seite der Sparren, zugelassen werden.

4.) An— und Vorbauten sind nur zulassig, wenn sie in einem angemesse
nen Großenverhaltnis zum ganzen Gebande stehen und in ihrer Erschei

nung zum ‘Hauptbau gehörend angesprochen werden können.



§4
Form der Gebäude

1.) Die zweigeschossigen Gebaude mit Satteldach mussen eine Dachnei—

gung von 280 — ~5O erhalten.

Die eingeschossigen Gebaude mit ICaiestock mussen eine Dachneigung
von 480 52° erhalten.

Die eingeschossigen Nebengebäude dürfen keine steuere Daclmeigung
als 28° 350 e.chalten.

2.) Pultdächer sind nicht zulässig.

3.) Bei den zweigeschossigen Gebäuden sind Dachaufbauten und Gauben
nicht gestattetq,

Bei den eingeschossigen Gebäuden mit Kniestock sind Gauben zulässig,

Die klare Wirkung des Daches soll jedoch durch Dachaufbauten und
Gauben nicht beeintrachtigt werden.

Die Gesamtlänge darf nicht mehr als ein Drittel der zugehörigen Ge-.
bäudeseitenlänge betragen. Die Dachau±‘bau.ten und Gauben sind auf der

Daohfläche so zu verteilen, daß eine harmonish1~e Wirkung entsteht.
Die Seitenansicht der Dachaufbauten und Gauben müssen in Farbe und
Material mit der Dachdeckung übereinstimmen.

§5
Einzelheiten der Gebäude

1.) Die Außenseiten der Gebäude müssen spätestens innerhalb eines
Jahres nach Inbezugnahme verputzt werden.

2,) Die Fensteröffnungen müssen in der Verteilung und Größe dem Maß—.

stab des Gebäudes und der Einheitlichkeit des Ort sbildes angepaßt
werden, Die Fenster sii~d möglichst gleichartig aufzuteilen,

3,) Für die Dachdeckung sollen möglichst engobierte Ziegel verwendet
werden. Es ist besonders darauf zu achten, daß Doppelhäuser oder
besondere Baugruppen unbedingt einheitliche Dachdeckung erhalten.

4,) Die Farbgebung wie Z,Be blau, violett, sattgrun, grellrot usw.
sind ~hnzulässig,

§6
Einfriedigungen und Grunfiachen

1.) Die Einfriedigungen der Grundstücke müssen einheitlich gestaltet
werden,. Die seitliche Einfriedigung muß bis auf Gebäudetiefe ent
sprechend der Straßeneinfriedigung ausgefuhrt werden, Als Einfrie—
digimg ist ein 15 cm hoher Rabattstein mit einer 6o cm hohen Hecke

vorgesehen.



‚~ Die Vorgärten und sonstigen unüberbaut zu lassenden Flächen an
~en StraL~en sind geordnet anzulegen und zu unterhalten. Für die Be—
pflanzung der Gärten einschl. Vorgärten sind fremdartige Sträucher
und Bäume zu vermeiden. F&r die Heckenbepflanzung eignen sich boden
ständige Geh~5lze wie Feldahörn, Hainbuche, Wei1~dorn und Liguster.

3.) Die im Gestaltungs~lan eingezeichneten Bäume sollen möglichst
gepflanzt worden. Es ist hierbei in der Hauptsache an Obstbäume ge
dacht.

§7
Entwasserun~ der Gebaude

1.) Abort— und Hausabwasser sind in die Hausljlaranlage zu leiten und
nach Zlarung in das Ortsk~nalnetz abzufuhren~. Die Hausklaranlage.a
müssen der DIN 4261 entsprechen. :

Fur den Einbau jeder Hauskiaranlage ist das wasserpolizeiliche Geneh—
migungsverfahren durchzufuhren.

2.) Fur die Entwasserungsanlagen gelten im ubrigen ergaaazend die Vor
schriften der Bezirksbauordnung.

§8
Baugesuche

Die Baueingabepläne müssen die Ansichten aller Gebäudeseiten enthal—.
ten. Im Plan der Straßenansicht sind auch die Ansichten der Nachbar—
häuser darzustellen. -

§9
Nachsicht

Die Baupolizeibehörde kann nach Anhörung des Gemeinderates in beson
ders begrundeten Einzelfallen auf Antrag Befreiung von den Bestimm~n—
gen dieser Polizeiverordnung erteilen.

§io
Zuwiderhandlungen

Zuwiderbandltmgen gegen diese Polizeiverordnung werden mit Geldstrafen
bis zuDM ‘15o,—— oder mit Haft bestraft.

§11
Inkrafttreten

Diese ?olizeiverordnimg tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Wolfach, den ii. Dezember ~ Landratsamt. —Abt.II b—

I.V.
gez. Schneid~r—Strittmatter

\



der Stadt ~ar~aeh im KiflziGt&L

über die Andorufl~ do~ ~0 b~bflia~~ füz‘ &a~ Gcbi~
zwi~ohen der Mühlen‘~‘ und ~ bachez‘ maße

Auf Grund dez‘ §~ 1~ 2 und C bic lo &o~ Eunde~b ~;oeet~co vem 23~

Juni 196o (J3GD10 1 S~341) in V~in&~n& mit § 4 der GcmndC~

für Bade Wümt mberg vom 25~ Juli 1955 (G~ D1050 129) hat ~ Gc~

meinderat am 6e April 1965 die Änderung de~ TojIb bex:en plancz für

dac Gebiet zwicehen der Mühlen— und Vi~lonbachOr S~e~ der am 5°

Oktober 1957 in Kraft getreten izt, ale Satzung bilOr.3‘~?.o

§1

Gogonetand der Änderung ~1oe Totibobaunn plerioc ~!

1~ der Straßen— und EuufluehteP~~G~ feetgeetellt vom
Wo.~f~ch am ~ Omto~or ~9)7~

2~ der g~~taltungspiui1~

3~ die polizeivoz‘or~L~1ung über Be auung orcchriftofl do~~ Bandmat~n~i~
Wolfach vom 11~ Dezember 1957~

§2

(1) Der Straßen— und DaufluOhteflplCfl nach § 1 wird zei ncr;Ln~h (~:~h

zwei Deckblätter) geändert nach Maßgabe der Deg d~ugofl vom 9~ ~ :n

i965~

(2) Der Geetaltuflgzplafl nach § 1 wird ichnerisoh (durch zwei D ~

blätter) geändert nach MaßgabO der Dogründungon vom 90 Februar ~65~

(3) Die p0lj~~iverordaUflg über B~bauungcvOreOhriftdu1 nach ~ 1
ändert durch die BobauungevOrzohrift0fl nach § 30

§3

Neben den durch § 2 geänderten Bez tandteilon der Beb~u~g ~~

~t~ht der Bebauungsplar nunmehr auen

1~ den Begründungen vom 9° Februar i965~

2~ dorn Straßen~ und Baulinienpan vom 3~ Oktober 1957 in der
vom 6~ April i965~



dem s1ng~plan vorn 3~ Oktobor 1957 in der Fasl3ung vorn
6~ April 1965,,

4G dem St i3~nlangs~~ und ~quor~ohaitt vom 3° Oktober i957~.

5~‘ den Bebauungsvorachriften vorn 11~ Dezember 19570

§4
Ink~:fteti

Die Satzung tritt mit ihre~ Bekanntmachung ix~ Kraft0

liaslach i0K~ den 6~ A~pril 1965

Bürm~ramt~

Die Satzung wurde öffentlich bekanntgemacht

a) durch Anzohiag an den st~dt0 Verkiiudungetafeß
vorn 2o~ — 29~ Juli 1966w

b) dur~h Hinweis im ~Offenburger Tageblatt“ (Ausgabe B)
am 21~ Juli 1966~

Dein Landratzamt Wolfach angezeigt am 29~ Juli 1966~

Haslach i~K~ den 29~ Juli 1966
~


